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Offensichtliche Falschauskunft der Mitarbeiterin ihres Fachdienstes "Hilfe für 
kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen" Frau …….. 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Sierau, 

ein behinderter Bürger Ihrer Stadt stellt einen Antrag auf Kostenübernahme für einen 
Kommunikationsassistenten. Auf die Aufforderung, die Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse offenzulegen, schrieb dieser Ihrer Behörde, dass dies mit der Behinder-
tenrechtskonvention der Vereinten Nationen - die bekanntlich in Deutschland gültiges 
Recht ist - nicht mehr vereinbar ist. 

Daraufhin antwortete Ihre Sachbearbeiterin Frau ……vom "Fachdienst Hilfe für kran-
ke, behinderte und pflegebedürftige Menschen" und führte unter anderem aus:  

"Hierbei (Anm.ForseA:bei der Behindertenrechtskonvention) handelt es sich 
um acht Fachkonferenzen, die den Handlungsbedarf ermittelten um be-
stimmte Rechte von Menschen mit Behinderungen auf politischer Ebene 
durchzusetzen. Dies sind Empfehlungen für die Bundesregierung, erarbeitet 
von Gremien unter der Leitung der Beauftragten der Bundesregierung für 
die Belange behinderter Menschen." 

Nun gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ist Ihre Sachbearbeiterin der aktuellen Ent-
wicklung deutlich hinterher, dann sollten Sie diese baldigst auf eine entsprechende 
Fortbildung schicken. Oder sie betreibt selbständig oder auf Anweisung Desinformation. 
Dann aber wäre dieser Vorgang ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Denn im ersten 
Buch des Sozialgesetzbuches sind die Verpflichtungen Ihrer Behörde ganz klar gere-
gelt: 
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SGB I allgemeiner Teil 

§ 13 Aufklärung 

Die Leistungsträger, ihre Verbände und die sonstigen in diesem Gesetz-
buch genannten öffentlich-rechtlichen Vereinigungen sind verpflichtet, im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit die Bevölkerung über die Rechte und Pflichten 
nach diesem Gesetzbuch aufzuklären. 

§ 14 Beratung 

Jeder hat Anspruch auf Beratung über seine Rechte und Pflichten nach 
diesem Gesetzbuch. Zuständig für die Beratung sind die Leistungsträger, 
denen gegenüber die Rechte geltend zu machen oder die Pflichten zu erfül-
len sind. 

 

Wie bereits erwähnt, ist die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen un-
eingeschränktes deutsches Recht. Da dieses damit Gesetz wurde und jüngeres Recht  
ist als das SGB XII, ist es unzulässig, statt eines Nachteilsausgleiches behinderten 
Menschen zunächst Einkommen und Vermögen wegzunehmen. Daher macht die Prü-
fung, wie sie von Ihrer Behörde beabsichtigt wurde, keinen Sinn mehr.  

Zudem hat Ihre Mitarbeiterin einen Text der damaligen Behindertenbeauftragten Frau 
Karin Evers-Meyer abgeschrieben, der von einer Kampagne "alle inklusive! Die neue 
UN-Konvention" Behindertenbeauftragten aus dem ersten Quartal 2009 handelt. Sie 
sollte sich lieber den Gesetzestext vornehmen: http://tinyurl.com/2cz28no und diesen 
zukünftig auch anwenden. 

Wir erwarten, dass Sie Einfluss auf Ihren Fachdienst nehmen und solche Falsch-
Auskünfte in Zukunft unterbinden. 

Vielen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 

FORUM SELBSTBESTIMMTER ASSISTENZ 
BEHINDERTER MENSCHEN E.V. 

 
Gerhard Bartz, Vorsitzender 
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